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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1991

Norm

StGB §201

Rechtssatz

Gegenwärtig (imminent) ist eine angedrohte Gefahr, wenn mit einer sofortigen Ausführung des in Aussicht gestellten

Übels zu rechnen ist; dies ist nach einem objektiven Maßstab zu beurteilen.
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